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KANTON ZURICH

| Reglement
iiber die Organisation des Unterrichtes und die
Stundenpléine der Primarschule und der Oberstufe
(Stundenplanreglement)

Vom 4. Juli 1967

L Allge\meines

§ 1. Der Stundenplan ordnet im Rahmen der Gesetze und
der Verordnungen sowie der Lehrpline die Verteilung der
Facher und Stunden auf die einzelnen Wochentage.

§ 2. Fiur die Ansetzung von Beginn und Ende des tégli-
chen Unterrichtes, den Wechsel von Arbeit und Ruhepausen,
die Belastung von Schiilern und Lehrern, die Verteilung der
Facher auf die Tagesstunden und die Woche sind die Forde-
rungen der Schulgesundheitspflege und der unterrichtlichen
Zweckmaissigkeit massgebend.

§ 3. Die Schulpflege stellt unter Mitwirkung der Lehrer
den Stundenplan auf (§ 25 des Gesetzes betr. die Volksschule).

Die Jahresstundenplédne sind der Bezirksschulpflege bis
10. Mérz, besondere Winterstundenplédne bis 20. September zur
Priifung und Genehmigung einzureichen. Nachtrigliche Ande-
rungen bediirfen ebenfalls der Genehmigung der Bezirksschul-
pflege.

Die Bezirksschulpflege kann die Priifung und Genehmi-
gung einer Kommission tibertragen.

Der Entscheid tiiber die Genehmigung hat so zeitig zu er-
folgen, dass die Schulen zu Beginn des Schuljahres beziehungs-
weise des Winterhalbjahres im Besitz der genehmigten Stun-
denplane sind.



§ 4. Die Bestimmungen des Reglementes gelten auch fiir
Sonderklassen, sofern nicht die Art der Schiiler und des Unter-
richtes Abweichungen erfordern. Vorbehalten bleiben beson-
dere Bestimmungen des Erziehungsrates.

§ 5. In den nachfolgenden Bestimmungen ist zu verstehen:

unter Klasse: Die Schiiler desselben Schulalters einschliess-
lich Repetenten und Zuriickgestellte

unter Abteilung: Die Schiiler, die gleichzeitig von einem Klas-
senlehrer, Fachlehrer oder von einer Fach-
lehrerin unterrichtet werden

unter Klassen- Der Zusammenzug verschiedener Klassen der
zusammenzug: gleichen Schule in mehrklassigen Abteilun-
gen zu gemeinsamem Unterricht am gleichen

Stoff
unter Kombi- Der Zusammenzug von Schiilern verschie-
nation: dener Schulen (Primar-, Sekundar-, Real-,

Oberschule) zu Unterrichtsabteilungen

unter fakultati- Féacher und Kurse, die der freiwilligen Er-

vem Unterricht: weiterung des obligatorischen Unterrichts-
stoffes und der Pflege besonderer Interessen-
gebiete der Schiiler dienen und entweder von
Gesetzes wegen bestehen oder durch den Er-
ziehungsrat bewilligt wurden.

II. Bildung der Unterrichtsabteilungen
Zuteilung der Lehrer

§ 6. Je nach der Zahl der Lehrstellen und der Schiiler wer-
den Ein- oder Mehrklassenabteilungen gebildet.

Muss zur Bildung einer Unterrichtsabteilung einem Lehrer
mehr als eine Klasse zugewiesen werden, sind Abweichungen
von der natiirlichen Reihenfolge der Klassen mdglichst zu ver-
meiden.

Die dauernde oder voriibergehende Zuteilung von Schii-
lern der Oberschule an Abteilungen der Realschule oder der
Primarschule ist nur unter den Voraussetzungen von § 68 des
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Volksschulgesetzes mit Bewilligung der Erziehungsdirektion
zuléssig.

§ 7. Die fiir eine Abteilung zulassige Schiilerzahl bestimmt
sich nach den Vorschriften der Verordnung betreffend das
Volksschulwesen (§§ 3 und 10).1

Die Méadchen und Knaben einer Abteilung bilden in der
Regel auch die Unterrichtsabteilung fiir den Handarbeits- und
Haushaltungsunterricht der Madchen sowie fiir den obligato-
rischen Handfertigkeitsunterricht der Knaben. Dabei soll der
Abteilungsbestand an der Primarschule 18 Schiiler, an der Se-
kundar- und Realschule sowie an mehrklassigen Abteilungen
aller Stufen 16 Schiiler, an der Oberschule sowie an Sonder-
klassen 12 Schiiler nicht libersteigen.

§ 8. Wird der Unterricht in einzelnen Fichern fiir Knaben
und Midchen getrennt erteilt (§§ 5 und 12 VO betr. das Volks-
schulwesen 2), konnen parallele oder aufeinanderfolgende Kna-
ben- oder Mé&dchenabteilungen zusammengefasst werden, so-
fern dabei die gesetzlichen Abteilungsbestdnde nicht wesent-
lich {iberschritten werden.

Im Turnen der Oberstufe ist auch eine Kombination von
Abteilungen verschiedener Schulen, im Chorsingen der Ober-
stufe ein Zusammenzug oder eine Kombination von Abteilun-
gen ohne oder mit Geschlechtertrennung maglich.

§ 9. Bei der Zuteilung der Klassen an die einzelnen Lehrer
soll darauf Bedacht genommen werden, dass die Schiiler wo-
moglich wiahrend drei aufeinanderfolgenden Jahren vom glei-
chen Lehrer, Handarbeitsabteilungen von der gleichen Lehrerin
unterrichtet werden. Insbesondere ist beim Ubertritt von der
5. in die 6. Klasse ein Lehrerwechsel zu vermeiden.

§ 10. Fiir die Erteilung des Unterrichtes durch die Klassen-
lehrer, den Abtausch von Fachern und Stunden sowie fiir den
Einsatz von Fachlehrern sind die Bestimmungen der Verord-

nung betreffend dasVolksschulwesen massgebend (§§4und 11). 3

1 Anhang S. 10
2 Anhang S. 10—11
3 Anhang S. 10—11



III. Stundenzahl der Schiiler und der Lehrer

§ 11. Die Stundenzahl der Schiiler und der Lehrer be-
stimmt sich nach den Vorschriften von Gesetz und Verordnung
betreffend das Volksschulwesen sowie nach den Stundentafeln
der Lehrplidne der Primarschule und der Oberstufe. !

§ 12. An der Primarschule soll nur dann die Mindeststun-
denzahl der Schiiler eingesetzt werden, wenn dabei an Einklas-
senabteilungen Gruppen fiir getrennten Unterricht gebildet
und an Mehrklassenabteilungen die einzelnen Klassen ver-
mehrt getrennt unterrichtet werden. Ausnahmsweise kann in
besonderen Fillen die Mindeststundenzahl eingesetzt werden,
wenn der Lehrer entlastungsberechtigt oder teilweise beur-
laubt ist.

Wo die Pflichtstundenzahl des Lehrers nicht von vorn-
herein durch die Stundenzahl der Abteilung gegeben ist, soll
sie durch Unterricht in Gruppen, in Mehrklassenabteilungen
durch getrennten Unterricht der einzelnen Klassen erreicht
werden. Ausnahmsweise kann in besonderen Fillen Entla-
stungsunterricht libertragen werden.

§ 13. In Mehrklassenabteilungen ist fiir jede Klasse min-
destens die ihr nach Gesetz und Stundentafel zustehende Min-
deststundenzahl einzusetzen.

§ 14. In Mehrklassenabteilungen der Realschule und der
Oberschule darf fiir den Handfertigkeitsunterricht der Knaben
in allen Klassen die Mindeststundenzahl der 1.Klasse einge-
setzt werden.

Bei der Kombination von Klassen der Realschule und der
Oberschule sind mindestens die Mindeststundenzahlen der
Realschule einzusetzen, doch darf fiir die Schiiler der Ober-
schule der Handfertigkeitsunterricht nicht weniger als 4 Wo-
chenstunden betragen. Die obligatorische Stundenzahl der

1 Anhang S. 11f.
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Oberschiiler betrdgt in diesem Falle mindestens 30 Stunden
wochentlich.

§ 15. Wo es die ortlichen Verhiltnisse erlauben, kénnen
durch Zusammenzug mit stufen- und altersmissig benachbar-
ten Klassen in Singen und Turnen die Lehrer an ungeteilten
Sekundarschulen und an kombinierten Real- und Oberschulen
entlastet werden. Die so gewonnenen Stunden sind in erster
Linie dazu zu verwenden, jeder Klasse in jedem Fach die ihr
zustehende Mindeststundenzahl einzurdumen.

§ 16. In Biblischer Geschichte und Sittenlehre ist die Stun-
denzahl der 3. Klasse der Sekundar- und der Realschule und
der 2. Klasse der Oberschule von der Schulpflege im Einver-
nehmen mit der Kirchenpflege festzusetzen.

§ 17. Der Handarbeitsunterricht fir Midchen ist in der
3. Klasse der Primarschule zusiatzlich zur Mindeststundenzahl,
jedoch innerhalb der Hochststundenzahl zu erteilen.

§ 18. Wird in der 2. Klasse der Sekundarschule auf den
Haushaltungsunterricht verzichtet, so sind dem Handarbeits-
unterricht 4 Woche_nstunden einzurdumen.

Bei Erteilung des Haushaltungsunterrichtes an der Sekun-
darschule darf die Stundenzahl in den Fichern Handarbeit und
Haushaltungsunterricht gesamthaft 6 Stunden wochentlich
nicht libersteigen. Nicht unter diese Beschriankung fallen fa-
kultative Handarbeitskurse. |

Wird der Haushaltungsunterricht geméiss § 61 des Volks-
schulgesetzes obligatorisch erklért, so erh6ht sich die Stunden-
zahl der obligatorischen Féacher gemiss Stundentafel des Lehr-
planes um die entsprechenden Stunden.

§ 19. Die Schulpflege kann auf begriindetes Gesuch der
Eltern Sekundarschiilerinnen im Hinblick auf ihre spéitere
Ausbildung die Teilnahme am Unterricht der Knaben in Geo-
metrie und Geometrisch Zeichnen bewilligen und sie bis auf
zwel Handarbeitsstunden entlasten.



IV. Ansetzung und Dauer des tidglichen Unterrichtes

§ 20. Der Vormittagsunterricht betréagt fiir die Schiiler der
Primarschule: 1. Klasse 2 Stunden
2. bis 3. Klasse 2—3 Stunden
4. bis 6. Klasse 3—4 Stunden
Oberstufe: In der Regel 4 Stunden

Der Unterricht der 1. Primarklasse kann unter Einbezug
einer Turnstunde auf 3 Stunden, der Unterricht an der Ober-
stufe unter Einbezug von Geometrisch Zeichnen, Zeichnen,
Gesang, Turnen, Handfertigkeits-, Handarbeits- und Haushal-
tungsunterricht sowie von fakultativen Fiachern ausnahms-
weise auf 5 Stunden ausgedehnt werden.

Der Nachmittagsunterricht betrdgt flir die Schiiler der
Primarschule: 1. bis 3. Klasse hdchstens 2 Stunden
4. bis 6. Klasse in der Regel 2 Stunden, hich-
stens aber — insbesondere bei Einbezug von
fakultativen Fachern und Turnen — 3 Stun-
den.
Oberstufe: In der Regel 3 Stunden

§ 21. Die tagliche Unterrichtszeit soll auch an der Ober-
stufe 7 Stunden nicht iiberschreiten. Wo sich aus organisato-
rischen Griinden eine Vermehrung auf 8 Stunden nicht ver-
meiden lisst, ist diese Vermehrung ausschliesslich auf Kunst-
ficher, Handfertigkeits- und Haushaltungsunterricht oder fa-
kultative Facher zu beschrinken.

§ 22. Die Wochentage sind mdglichst gleichmissig mit
Stunden zu belegen. Es ist unzulissig, den Lektionsplan an
einzelnen Tagen mit einem Ubermass von Fichern zu belasten,
um fiir Schiiler und Lehrer die Zahl der Freihalbtage zu ver-
mehren.

Die Ansetzung einer einzigen Stunde auf einen halben
Schultag ist zu vermeiden.

§ 23. Der Samstagnachmittag und ein weiterer Nachmittag
sind schulfrei. Allfallige weitere schulfreie Nachmittage be-
diirfen der ausdriicklichen Bewilligung der Schulpflege.
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~ § 24. An der Primarschule soll der Unterricht nicht vor
8 Uhr beginnen. Er kann im Sommerhalbjahr fiir die Schiiler
der 4. bis 6. Klasse auf 7 Uhr, fiir die 3. Klasse in besonderen
Fillen mit Bewilligung der Bezirksschulpflege auf 7 Uhr 30
angesetzt werden.

An der Oberstufe beginnt der Unterricht grundsitzlich
um 8 Uhr. Er darf im Sommerhalbjahr, fiir fakultative Ficher
auch im Winterhalbjahr, auf 7 Uhr angesetzt werden.

§ 25. Die Mittagspause hat fiir Lehrer und Schiiler min-
destens 1!/ Stunden zu betragen. Werden die Schiiler in der
Schule verpflegt, darf die Mittagspause auf eine Stunde ver-
kiirzt werden.

§ 26. In der Regel dauern die Unterrichtsstunden 50 Mi-
nuten. Dazwischen wird eine Pause von 10 Minuten einge-
schaltet.

Wo wihrend des Schulhalbtages eine lidngere Pause ein-
gesetzt wird, ist darauf zu achten, dass Unterrichtsstunden von
moglichst gleicher Dauer entstehen.

V. Anordnung der Ficher

§ 27. Bei der zeitlichen Anordnung der Ficher hat ein
geeigneter Wechsel zwischen anstrengenderem und weniger
anstrengendem Unterricht stattzufinden.

Fir die Primarschule sind die Hinweise im Lehrplan (Ab-
schnitt C, Ziff. 6) Uber die Gestaltung der Lektionen und die
Aufstellung der Abteilungsstundenpline massgebend.

§ 28. In der Regel sollen im ndmlichen Fach keine Doppel-
stunden angesetzt werden. Ausnahmen sind in den folgenden
Fichern gestattet:

an der 4. bis 6. Klasse der Primarschule:

in Sprache einmal wdéchentlich 2 Stunden
in Realien einmal wochentlich 2 ’
in Zeichnen 2 ,,

in Handarbeit und Handfertigkeit 2—3 ’



an der Oberstufe:

in Biblischer Geschichte und Sittenlehre,
sofern es die ortlichen Verhiltnisse er-
fordern

in Deutscher Sprache einmal wochentlich '

2 Stunden
2
in Geometrie und Geometrisch Zeichnen 2 .
2
2

b

in Naturkunde, Geographie und Geschichte

in Zeichnen :

in Handfertigkeit flir Knaben und Hand-
arbeit flir Maddchen 2—3 -

in Haushaltungsunterricht fiir Midchen 2—4 '

§ 29. In Biblischer Geschichte und Sittenlehre, Schreiben
und Gesang kénnen an der Primarschule in einer Unterrichts-
stunde zwei Facher erteilt werden.

12

§ 30. Die Turnstunden sind moglichst gleichmissig iiber
die Woche zu verteilen. In besonderen Verhéltnissen kénnen
an der Oberstufe Doppelstunden angesetzt werden.

An Stelle der 3. Turnstunde fiir Knaben und Midchen kon-
nen im Sommer und Winter obligatorische Spiel- und Sport-
nachmittage treten, deren zeitlicher Umfang der Jahresstunde
zu entsprechen hat.

Auch wenn keine Turnhalle zur Verfligung steht, sind
wihrend des ganzen Jahres Leibesiibungen zu betreiben, so-
weit es die Witterung gestattet.

Bei der Ansetzung von Turn- und Schwimmstunden ist auf
geniigenden zeitlichen Abstand vom Mittagessen zu achten.

§ 31. Um fiir die Schiiler Zwischenstunden zu vermeiden,
sind die fakultativen Facher stets, der Unterricht in Biblischer
Geschichte und Sittenlehre wenn moglich auf Randstunden zu
verlegen.

Bei kombinierten Real- und Oberschulen sind die Fran-
zosischstunden der Realschule und die zusidtzlichen Handfer-
tigkeitsstunden der Knaben der Oberschule wenn maéglich als
Randstunden einzusetzen.

§ 32. Der Handarbeitsunterricht der Méddchen ist mit Aus-
nahme der 3.Klasse der Primarschule auf mindestens zwei
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Wochentage zu verteilen, wobei er fiir eine Unterrichtsabtei-
lung nicht ausschliesslich auf Nachmittage angesetzt werden
soll.

Einzelstunden sind ausser in der 3. Klasse der Primar-
schule zu vermeiden. Ausnahmsweise konnen drei aufeinan-
derfolgende Stunden auf die letzten Vormittags- und die ersten
Nachmittagsstunden des gleichen Tages angesetzt werden.

In besonderen Fillen kann die Bezirksinspektorin Abwei-
chungen von den vorstehenden Bestimmungen bewilligen.

§ 33. Der fakultative Unterricht an der Primarschule ist
wo immer moglich auf die ordentliche Unterrichtszeit anzu-
setzen. Kurse miissen nicht im Stundenplan aufgefiihrt werden.

§ 34. Fiir den Zusammenzug von Klassen einer Mehrklas-
senabteilung zum gemeinsamen Unterricht in einzelnen Fi-
chern gelten die Bestimmungen des Lehrplanes.

Fur die Sekundarschule, Realschule und Oberschule blei-
ben ferner die besonderen Bestimmungen zu den Stunden-
tafeln des Lehrplanes vorbehalten. !

VI. Schlussbestimmung

§ 35. Das Reglement tritt auf Beginn des Schuljahres 1968/
69 in Kraft.

Es ersetzt das Reglement iiber die Organisation des Un-
terrichtes und die Stundenplédne der Primarschule und der
Oberstufe vom 6. Februar 1962.

Ziirich, den 4. Juli 1967.

Namens des Erziehungsrates
Der Direktor des Erziehungswesens: Der Direktionssekretar:
Dr.W.Konig Dr. R. Roemer

Anhang: Auszug aus der Verordnung betreffend das Volks-
schulwesen.
Stundentafeln der Primarschule und der Schulen der
Oberstufe.

1 Anhang S. 16.
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Auszug
aus der Verordnung betreffend das Volksschulwesen
vom 31. Mérz 1900

I. Klassenbestinde

§ 3. Die Klassenbestinde sollen in der Regel in der 1. bis
3. Klasse 36 Schiiler, in der 4. bis 6. Klasse 32 Schiiler und in
den Sonderklassen 18 Schiiler nicht iibersteigen.

Werden diese Bestidnde voraussichtlich dauernd iiber-
schritten, so hat eine Teilung der Abteilung zu erfolgen.

§ 10. Die Klassenbestdnde sollen in der Regel an der Se-
kundarschule und an der Realschule 26 Schiiler, an der Ober-
schule 20 Schiiler und in Sonderklassen 18 Schiiler nicht iiber-
steigen.

Werden diese Bestiande voraussichtlich dauernd iiber-
schritten, so hat eine Teilung der Abteilung zu erfolgen.

II. Unterricht der Klassenlehrer, Ficherabtausch, Fachlehrer;
Trennung von Knaben und Médchen |

a) Primarschule

§ 4. Mit Ausnahme des Handarbeitsunterrichtes fiir Mad-
chen, der Arbeitslehrerinnen iibertragen ist, erteilt der Klas-
senlehrer in seiner Abteilung den gesamten Unterricht.

Ein Abtausch von Stunden an andere Lehrer darf nur in
Turnen, Singen sowie in fakultativen Fichern, die Ubertra-
gung des Unterrichtes an Fachlehrer in Turnen und fakul-
tativen Fachern erfolgen, in andern Féachern nur, wenn es die
Notwendigkeit einer Entlastung des Lehrers zwingend erfor-
dert.

§ 5. Ausser in Mé&dchenhandarbeit, in fakultativen Fa-
chern und wenn moglich im Turnen der 4. bis 6. Klasse werden
Knaben und Méddchen gemeinsam unterrichtet.
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Zum Ausgleich der Stunden der Miadchen in Handarbeit
ist den Knaben in angemessenem Umfang Unterricht in an-
dern Fiachern zu erteilen. In Mehrklassenabteilungen kann der
Stundenausgleich zugunsten eines vermehrten getrennten Un-
terrichtes der einzelnen Klassen eingeschrinkt werden.

b) Oberstufe

§ 11. An der Sekundarschule wird in der Regel der Un-
terricht in den sprachlich-historischen und mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Fichern durch zwei nach diesen Rich-
tungen ausgebildete Lehrer erteilt, unter gutscheinender Aui-
teilung der tlibrigen Facher auf die beiden Lehrer. An der Real-
schule und an der Oberschule erteilt der Klassenlehrer mit den
nachgenannten Ausnahmen den gesamten Unterricht.

Der Handarbeitsunterricht fiir Madchen wird durch Ar-
beitslehrerinnen, der Haushaltungsunterricht durch Haushal-
tungslehrerinnen erteilt. Der Unterricht in Biblischer Ge-
schichte und Sittenlehre wird in der Regel durch einen Pfarrer
der zlircherischen Landeskirche, ausnahmsweise durch einen
Lehrer erteilt.

Dartiber hinaus ist ein Abtausch von Stunden mit anderen
Lehrern oder die Ubertragung des Unterrichtes an Fachlehrer
nur in Turnen, Singen und Zeichnen sowie in fakultativen
Fachern zuldssig, in andern Fachern nur, wenn es die Organi-
sation des Unterrichtes oder die Notwendigkeit der Entlastung
von Lehrern zwingend erfordert.

§ 12. Der Unterricht wird fiir Knaben und Médchen ge-
meinsam erteilt, soweit nicht die Natur der Ficher oder die
verschiedene Unterrichtsstundenzahl fiir Knaben und Midchen
in einzelnen Fidchern eine Trennung zur zweckméssigen Or-
ganisation des Unterrichtes erfordert.

III. Unterrichtsverpflichtung der Lehrer, Entlastung
a) Primarschule

§ 6. Die Unterrichtsverpflichtung des Lehrers betrigt wo-
chentlich mindestens 30 und hochstens 36 Stunden. Sie kann
an 4. bis 6. Klassen auf 28 Stunden herabgesetzt werden.
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Bei Unterricht an Sonderklassen kann der Erziehungsrat
eine Herabsetzung der Pflichtstundenzahl bewilligen.

§ 7. Auf Beginn des Schuljahres, in welchem der Lehrer
das 56. Altersjahr vollendet, soll eine Entlastung um zwei Stun-
den, auf Beginn des Schuljahres, in welchem er das 61. Alters-
jahr vollendet, eine solche um weitere zwei Stunden eintreten,
scfern es die Organisation des Unterrichtes erlaubt, wenn notig
unter angemessener Mehrbelastung jlingerer Lehrer.

Durch diese Entlastung darf eine Unterrichtsverpflich-
tung von 26 Stunden woéchentlich nicht unterschritten werden.
Eine frithere oder weitergehende Entlastung richtet sich nach
den Bestimmungen iiber die Beurlaubung bei Krankheit, Un-
fall oder aus andern Griinden.

Lehrer, die durch Nebenbeschaftigungen erheblich in An-
spruch genommen sind, haben keinen Anspruch auf Entlastung.
In besonderen Féllen kann die Schulpflege Ausnahmen bewil-
ligen.

§ 8. Aufgehoben.

b) Oberstufe

§ 13. Die Unterrichtsverpflichtung der Lehrer der Ober-
stufe betridgt an der Sekundarschule mindestens 28 Stunden,
an der Realschule und an der Oberschule mindestens 30 Stun-
den wochentlich. Sie kann in der 3. Klasse der Sekundarschule
auf 26 Stunden, in der 3. Klasse der Realschule auf 28 Stunden
herabgesetzt werden.

Fiir die Sonderklassen kann der Erziehungsrat eine Her-
absetzung der Pflichtstundenzahl bewilligen.

Die Entlastung der Lehrer richtet sich nach den fiir die
Primarschule geltenden Bestimmungen. Durch die Entlastung
der Lehrer darf eine Unterrichtsverpflichtung von wéchentlich
24 Stunden an der Sekundarschule und 26 Stunden an der
Real- und Oberschule nicht unterschritten werden.
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IV. Stundenzahl der Schiiler

Vgl. hiezu §§ 21 und 63 Abs. 4 des Gesetzes betreffend die
Vqlksschule vom 11.Juni 1899 und die Stundentafeln der Pri-
marschule und der Oberstufe.

V. Handarbeits- und Haushaltungsunterricht der Madchen

Fiir die Organisation und den Stundenplan des Hand-
arbeits- und des Haushaltungsunterrichtes fiir Maddchen sind
ausser den Bestimmungen des Stundenplanreglementes die be-
sonderen organisatorischen Bestimmungen des Lehrplanes fiir
den Handarbeitsunterricht der Mé&adchen an der Volksschule
des Kantons Ziirich vom 17. November 1953 (giiltig fiir die
3. bis 6. Klasse der Primarschule), des Provisorischen Lehr-
planes des Handarbeitsunterrichtes fiir Maddchen der Oberstufe
der Volksschule vom 11. April 1961 und des Provisorischen
Lehrplanes fiir den Haushaltungsunterricht an der Volksschule
vom 11. April 1961 zu beachten.
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Auszug
aus dem Lehrplan der Volksschule des Kantons Ziirich

Lehrplan der Primarschule vom 12. Juli 1966

Stundentafel der Primarschule

S i 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse
Biblische Geschichte Knaben Madchen

und Sittenlehre 2 2 b 2
Deutsche Sprache 6—38 7—38 8—9 7—38
Rechnen 5—"17 5—~6 6 6
Schreiben 1 1 1
Gesang 1 2 2
Turnen 3 3 3 3
Handarbeit 2

Gesamtstundenzahl 16—18 19—20 22—23 23—24
4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse

Biblische Geschichte Knaben Méadchen  Knaben Madchen  Knaben Madchen
und Sittenlehre 2 2 2 2

Deutsche Sprache

Rechnen und Geometrie

Realien

Schreiben

Zeichnen

Gesang

Turnen
Handarbeit 4—5

Gesamtstundenzahl 26 28—29 26

B
[N

W MW= Ol
CO NN == Ol
O W= U1 U
S W NN~ O,
CLOMNWE OOl
B W NN = O

(Jh]
o
Do
o

26

Falls die Gemeindeschulpflegen auf die Erteilung des
Handarbeitsunterrichtes in der 3. Klasse verzichten, gilt fiir
die Médchen die gleiche Stundentafel wie fiir die Knaben.

Die Stundentafel fiihrt nicht die Unterrichtsgegenstinde,
sondern die Stundenplanficher auf. Es ist unzulidssig, andere
als die genannten Stundenplanficher in die Stundenplidne ein-
zusetzen.
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Wo die Pflichtstundenzahl des Lehrers nicht von vorn-
herein durch die Stundenzahl der Abteilung gegeben ist, soll
sie durch Unterricht in Gruppen, in Mehrklassenschulen durch
getrennten Unterricht der einzelnen Klassen erreicht werden.

In Biblischer Geschichte und Sittenlehre, Schreiben und
Gesang konnen in einer Unterrichtsstunde zwei Féicher erteilt
werden.

Je eine Wochenstunde in Realien und Zeichnen soll, min-
destens fiir die Knaben, im Sinne des Werkens gestaltet werden.

Stundentafel der Sekundarschule?

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse

Biblische Geschichte und K M K M K M
Sittenlehre (fakultativ) 2 2 2 2 1—2 1—2
Deutsch 5—6 5—6 5—6 5—=6 5—6 5—6
Franzosisch 56 5—6 5—6 5—6 5—6 5—6
Rechnen 4 4 4 4 4 4
Geometrie und Geometrisch

Zeichnen 3—4 1—2 3—4 1—2 3—4 1—2
Naturkunde 2—3 2 2—3 2 2—3 1—2
Geographie 2 2 2 2 1—2 1—2
Geschichte 2 2 2 2 2 2
Zeichnen 2 2 2 2 2 2
Schreiben 0—1 0—1 0—1 0—1 0—1 0—1
Gesang 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2 1—2
Turnen 3 2 3 2 2—3 2
Handarbeit fiir Mddchen - 4 — 3 - 4

Waochentliche Stundenzahl

der obligatorischen Facher

einschliesslich  Biblische

Geschichte und Sittenlehre 31—34 32—34 32—34 32—34 29—32 30—32
Fakultative Facher:

Handfertigkeit fiir Knaben 2—3 —_ 2—3 — 2—3 —
Haushaltungsunterricht fiir

Midchen (evtl. obligatorisch) — — — 2—3 —_ o
Fremdsprachen : —_ — - e 3 3
Zulassige wochentliche

Gesamtstundenzahl 36 36 36 36 36 36

1 Fassung vom 13. Dezember 1960/ 6. Februar 1962.
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Stundentafel der Realschule !

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse
Biblische Geschichte Knaben Midchen Knaben Midchen Knaben Midchen
und Sittenlehre 2 2 2 2 1—2 1—2
(fakultativ)
Deutsch 5—6 5—6 5—6 5—6 5—6 5—6
Franzdssisch 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4 3—4
Rechnen 45 4—5 4—5 4—5 4—5 4—5
Geometrie 2 1 2 1 2 1
Geometr. Zeichnen b — 2 - 1—2 -

Naturkunde, Geo-

graphie, Geschichte 5—6 5—6 5—6 5—6 5—6 4—5
Zeichnen/Schreiben 2—3 2 2—3 2 2 2
Singen 1 1 1 1 1 1
Turnen 3 2 3 2 2—3 2
Handfertigkeit/

Handarbeit 2—4 5—6 2—4 4 4—5 4
Haushaltungskunde - 2 - 4 —— 4

Ergianzungsstunde 0—1 0—1 0—1 0—1 0—1 0—1
Wochentliche

Gesamtstundenzahl

einschliesslich Bib-

lische Geschichte

und Sittenlehre 32—34 32—34 32—34 33—34 31—33 31—-33
Zuldssige Hochst-

stundenzahl inklusive

fakultative Fédcher 35 35 36 36 36 36

Die den Fiachern zugewiesenen Stundenzahlen sind Pflichtstunden-
zahlen fiir den zeitlichen Umfang des einzelnen Faches pro Schuljahr.
Es erlaubt dies, nach den Verhéltnissen der Klasse oder den sich nach
der Jahreszeit bietenden unterrichtlichen Modoglichkeiten und Bediirf-
nissen, jedoch unter Einhaltung der Jahresstundenzahl, voriibergehend
einzelne Fiacher stirker zu beriicksichtigen, um nachfolgend die in der
Stundenzahl gekiirzten Fédcher vermehrt zu pflegen. Indessen ist in
deutscher Sprache, Franzodsisch, Rechnen und Geometrie die minimale
Wochenstundenzahl gemiss vorstehender Stundentafel einzuhalten, und
es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass ein gesundes Verhiltnis zwi-
schen den verschiedenen Richtungen des Unterrichtes (intellektuell bil-
dende, manuell bildende Facher, Kunstfidcher) gewahrt bleibt und eine
einseitige Stoffhéufung vermieden wird.

Die Ficher Naturkunde, Geographie, Geschichte kénnen stunden-
maéssig auf die Woche verteilt oder in Perioden zusammengefasst nach-
einander erteilt werden. Ferner konnen in allen Klassen Arbeits- und

1 Fassung vom 27. September 1960.
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Versuchsreihen auf gesamtthematischer Grundlage durchgearbeitet wer-
den, wozu voriibergehende Verschiebungen des Stundenplanes gestattet
sind.

Die Facher Geometrisches Zeichnen, Turnen, Handarbeit und Haus-
haltungskunde, in beschrinktem Masse auch Geometrie und der Realien-
unterricht, bedingen, dass Knaben und Midchen getrennt unterrichtet
werden. Uber dieses organisatorisch Notwendige hinaus ist eine Tren-
nung der Geschlechter nicht zulidssig, besondere Bestimmungen fiir die
fakultativen Fiacher und fiir den Fall von Klassenkombinationen vorbe-
halten.

Wird in der 3. Klasse der Unterricht in Geometrisch Zeichnen zu-
gunsten des Handfertigkeitsunterrichtes gekiirzt, so soll im Rahmen des
letzteren dem Werkzeichnen vermehrte Zeit eingerdumt werden.

Die Erginzungsstunden werden vom Lehrer frei nach den Bediirf-
nissen des Unterrichtes verwendet, so zum speziellen Verarbeiten und
Uben des Stoffes eines Faches oder zur Erweiterung bestimmter Unter-
richtsgebiete.

Im tiibrigen richtet sich die Verteilung der Stunden auf den Schul-
tag und auf die Woche nach den allgemeinen Bestimmungen des Lehr-
planes und des Stundenplanreglementes uber die Ficherverteilung.

Stundentafel der Oberschule?

1. Klasse 2. Klasse
Biblische Geschichte und Sitten- Knaben Middchen Knaben Maédchen
lehre (fakultativ) 2 2 1—2 1—2
Deutsche Sprache 4—5 4—5 4—5 4—5
Rechnen und Rechnungsfiihrung 4 4 4 P
Geometrie 2 2 2 1
Geometrisch Zeichnen 2 — 2 —
Naturkunde, Geographie, Geschichte 5 5 45 4—5
Zeichnen 2 2 2 2
Schreiben 1 1 0—1 0—1
Gesang 1 1 1 1
Turnen 3 2 3 2
Handfertigkeit/Handarbeit 6 5—6 8—10 6—7
Haushaltungsunterricht — 4 — 4
Wochentliche Gesamtstundenzahl
einschliesslich Biblische Geschichte
und Sittenlehre 32—33 32—33 31—33 3133
Zulassige Hochststundenzahl ein-
schliesslich fakultative Fédcher 35 35 36 36

Die Bestimmungen des Lehrplanes der Realschule {iber die Stun-
denverteilung gelten sinngemdss auch fiir die Oberschule.

1 Fassung vom 27. September 1960.



	Reglement über die Organisation des Unterrichtes und die Stundenpläne der Primarschule und der Oberstufe (Stundenplanreglement) : vom 4. Juli 1967

